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Klärung der Zulässigkeit eines Einfamilienwohnhauses mit Pkw-
Garage in Merzig, Ostring 45

Dienststelle:

311 Stadtplanung und Umwelt
Datum:

20.10.2021
Beteiligte Dienststellen: Sachbearbeitung:

Thomas Cappel

Beratungsfolge Ö / N

Bauausschuss (Entscheidung) Ö

Beschlussvorschlag

Da durch die beabsichtigte Befreiung die Grundzüge der Planung berührt werden, wird das 
gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB von den Festsetzungen des o. g. Be-
bauungsplanes nicht hergestellt.

Sachverhalt

Das geplante Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gipsberg –Teil II“ 
im Stadtteil Merzig. Es ist beabsichtigt, das Gebäude zweigeschossig zu errichten. Nach Be-
bauungsplan ist hier lediglich ein Vollgeschoss zulässig. Die Zweigeschossigkeit würde sich 
bei dem geplanten Bauvorhaben durch die massiven Abgrabungen im rückwärtigen Bereich 
ergeben. Von den angrenzenden Nachbarn wurden keine vergleichbaren Abgrabungen be-
antragt und daher auch keine Befreiungen von der Geschossigkeit erforderlich.

Anlage/n

1 Name des Bauherrn (nichtöffentlich)
2 Lageplan (öffentlich)
3 Ansichten (öffentlich)
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